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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

Zwei im Jahr 2011 eingereichte Motionen zu den als zu hoch empfundenen
Mobiltelefonie-Gebühren für Dienstleistungen von inländischen Anbietern im Ausland
wurden im Berichtjahr von den Räten behandelt. Die fast gleichlautenden Motionen
Wyss (sp, BE) und Fuchs (svp, BE) verlangen vom Bundesrat die Festlegung einer
Preisobergrenze für die Mobiltelefonie-Gebühren, welche über Schweizer Anbieter im
Ausland anfallen. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) des
Ständerates hat mit Blick auf den Handlungsbedarf und auf die technische Entwicklung
ein Postulat (13.3009) eingereicht, welches den Bundesrat einlädt, bis Ende 2014 einen
Bericht über die Entwicklung der Roaming-Gebühren zu verfassen. Dabei sollen
folgende Punkte betrachtet werden: Preise beim Mobilfunkverkehr mit EU-Ländern und
mit Nicht-EU-Ländern, die technologische Entwicklung, neue Gebührenmodelle sowie
den Regelungsbedarf und die Regelungsmöglichkeiten des Bundes. Die Kommission
empfahl, die Motionen Wyss und Fuchs zu sistieren und stattdessen das Postulat zu
überweisen. Die Motion Wyss „Schluss mit überrissenen Handy-Gebühren im Ausland“
wurde am 19. März des Berichtjahrs vom Ständerat mit 22 zu 14 Stimmen bis Ende 2014
sistiert. Das Postulat der KVF-SR wurde am selben Tag überwiesen. Ebenfalls im März
nahm der Nationalrat die Motion Fuchs (svp, BE) an: Bundesrätin Leuthard betonte in
der Debatte die Freiheit des Marktes und den Umstand, dass technische Lösungen von
den Anbietern gesucht und eingeführt würden, und beantragte deshalb die Ablehnung
der Motion. Natalie Rickli (svp, ZH), welche die Motion nach Ausscheiden von Fuchs aus
dem Parlament übernommen hatte, forderte hingegen, dass mit der Annahme der
Motion der Druck auf die Telekomanbieter aufrechtzuerhalten sei, bis sich die Situation
für die Schweizer Kunden tatsächlich gebessert habe. Der Nationalrat nahm die Motion
mit 162 zu 12 Stimmen an, wobei die ablehnenden Stimmen grösstenteils der FDP-
Fraktion angehörten. Der Ständerat verhandelte die Motion im Juni des Berichtjahrs
und sistierte sie ebenfalls. Es wurde argumentiert, dass eine Preisregulierung durch die
Schweiz im internationalen Markt nicht akzeptabel sei und dass technische Lösungen
auf dem Weg zur Realisation seien. Gemäss dem Postulat der KVF des Ständerates
werde der Bundesrat die Situation aufzeigen und durch die Sistierung könne die
Forderung später wieder aufgenommen werden, falls dies notwendig sei. Es wurde
darauf hingewiesen, dass die inhaltlich ähnliche Motion Wyss bereits aus diesen
Gründen sistiert worden sei. Der Nationalrat folgte dieser Argumentation im September
des Berichtjahrs und sistierte die Motion gemäss dem einstimmigen Antrag seiner KVF-
NR [26]. 1

MOTION
DATUM: 17.09.2013
NIKLAUS BIERI

Zeitgemässe technische Vorschriften für die Arbeitsabläufe bei Notrufen fordert eine
Motion des ehemaligen SVP-Nationalrats von Rotz (svp, OW), welche von Sebastian
Frehner (svp, BS) übernommen worden war. Ziel des Vorstosses ist es, die Verordnung
über Fernmeldedienste (FDV) an neue technische Möglichkeiten anzupassen. Dabei
geht es um die Möglichkeit, Notrufe aus VoIP-Quellen (Internettelefonie) korrekt zu
leiten und eine GPS-Ortung von Mobilfunkgeräten zu ermöglichen. Die
Blaulichtorganisationen sollen damit auf möglichst umfassende Informationen zum
Standort der Notrufabgabe zugreifen können. Überdies soll bei Überlastung einer
Notrufzentrale die Weiterleitung des Notrufs an eine zweite, nahe gelegene
Notrufzentrale möglich sein. Der Bundesrat beantragte, die Motion abzulehnen und
begründete dies damit, dass im Bakom bereits entsprechende Vorarbeiten im Gange
seien und dass er bevorzuge, die technologieneutralen Formulierungen in der FDV so zu
belassen. Im Nationalrat wurde die Motion im März des Berichtjahres aber deutlich
gutgeheissen. Der Ständerat befasste sich in der Sommersession mit der Motion und
stimmte einer Änderung seiner Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF) zu:
Die Forderungen sollen unter Vorbehalt der technischen Entwicklung und unter
Berücksichtigung internationaler Standards umgesetzt werden. Mit dieser Ergänzung
zeigte sich Bundesrätin Leuthard (cvp) einverstanden. In der Folge stimmten beide
Kammern dem Geschäft zu. 2

MOTION
DATUM: 17.09.2013
NIKLAUS BIERI
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Nachdem der Ständerat die Motion Theiler (fdp, LU) zur Senkung der
Richtfunkkonzessionsgebühren 2014 angenommen hatte, debattierte der Nationalrat
im März 2015 über das Anliegen. Bundesrätin Leuthard vertrat im Rat die Ansicht, der
Markt habe die Preise bestimmt. Sie habe zwar gestaunt über die grossen Summen,
aber man könne nun nicht einfach „für einige Bereiche während des Spiels die Regeln
ändern“. Der Bundesrat werde im Hinblick auf die nächste Auktion die
Fernmeldegebührenverordnung als Ganzes überprüfen. Die Gebühren sollten für alle
Technologien im gleichen Verhältnis stehen, weshalb die Motion Theiler, welche nur die
Richtfunkkonzessionen betreffe, abgelehnt werden solle. 
Der Nationalrat folgte jedoch der kleinen Kammer und nahm die Motion mit 111 zu 72
Stimmen (1 Enthaltung) an. 3

MOTION
DATUM: 12.03.2015
NIKLAUS BIERI

Mit ihrer Motion „Modernisierung der Mobilfunknetze raschestmöglich sicherstellen”
forderte die KVF-NR den Bundesrat auf, die Erkenntnisse aus dem Bericht
„Zukunftstaugliche Mobilfunknetze” (resultierend aus den Postulaten Noser 12.3580
und FDP-Liberale Fraktion 14.3149) umgehend umzusetzen. Es seien eine Revision der
Verordnung zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV) anzustossen, der
Anlagegrenzwert für Mobilfunkanlagen anzuheben, die Vollzugshilfsmittel zu
vereinfachen, ein NIS-Monitoring aufzubauen und die Finanzierung des Monitorings in
der bevorstehenden Revision des Fernmeldegesetzes einzuplanen. 
Eine Minderheit Hardegger (sp, ZH) beantragte die Ablehnung der Motion, die im Juni
2016 zusammen mit dem Postulat KVF-NR (16.3008) im Nationalrat behandelt wurde.
Der Bundesrat begrüsste die in der Motion geforderten Schritte und beantragte die
Annahme der Motion. Mit 96 zu 89 Stimmen bei 3 Enthaltungen nahm der Nationalrat
die Motion an. 
Im Dezember 2016 beriet der Ständerat über die Motion. Die KVF-SR beantragte die
Annahme, eine Minderheit Häberli-Koller (cvp, TG) wollte die Motion ablehnen und
berief sich in erster Linie auf die in der Bevölkerung verbreiteten Ängste vor der
Strahlung, die vom Mobilfunknetz ausgeht. Viele Ständeratsmitglieder erwähnten in
ihren Voten die Flut an Zuschriften von Menschen, die unter gesundheitlichen
Problemen leiden, die sie der Strahlenbelastung zuschreiben. Bundesrätin Leuthard
berief sich im Rat auf die WHO, die eine Gesundheitsgefährdung durch
Mobilfunkantennen ausschliesse, und führte ins Feld, dass eine höhere Dichte an
Antennen die Strahlungsbelastung sogar minimiere. Ihren Ausführungen zum Trotz
lehnte der Ständerat die Motion ab – wenn auch sehr knapp mit 20 zu 19 Stimmen bei 3
Enthaltungen. 4

MOTION
DATUM: 08.12.2016
NIKLAUS BIERI

Im Juni 2017 hatte Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) unter dem Titel «Tschüss
Roaming-Insel Schweiz» nicht nur eine parlamentarische Initiative, sondern auch eine
Motion eingereicht. Während die parlamentarische Initiative eine Regulierung der
Roamingkosten vorsah, forderte die Motion gleich die Abschaffung der Roaming-
Zuschläge, und zwar für Schweizerinnen und Schweizer in der EU ebenso wie für EU-
Bürgerinnen und -Bürger in der Schweiz. Während die Regulierung der Roamingkosten
Eingang in die Revision des Fernmeldegesetzes fand, blieb die Motion zur Abschaffung
der Roaming-Gebühren einstweilen unbehandelt. Die Motionärin hielt auch nach dem
Abschluss der Revision des Fernmeldegesetzes an ihrer Motion fest, so dass diese im
Juni 2019 in den Nationalrat kam. 
Bundesrätin Sommaruga erinnerte im Ratsplenum an die politische «Grosswetterlage»,
in der zur Zeit ein bilateraler Vertrag mit der EU kaum möglich sei. Sie sei sich auch
sicher, dass ihre Vorgängerin die Roaming-Gebühren längst abgeschafft hätte, wenn es
einen «Zauberstab» gäbe, um dies zu tun. Weil das politisch Mögliche in der Revision
des Fernmeldegesetzes umgesetzt worden sei, bat die Bundesrätin um Ablehnung. Der
Rat folgte diesem Antrag, die Motion wurde mit 99 zu 78 Stimmen (bei 14 Enthaltungen)
abgelehnt. 5

MOTION
DATUM: 04.06.2019
NIKLAUS BIERI

Mit einem Postulat griff Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (cvp, TG) im September 2019
die Frage nach einem nachhaltigen Mobilfunknetz auf. Ein solches müsse einerseits
einen optimalen Strahlenschutz gewährleisten, andererseits müsse die Einführung von
5G und nachfolgender Technologien «innert vernünftiger Zeiträume» sichergestellt
sein. Weiter fragte die Postulantin nach den Vor- und Nachteilen eines einheitlichen
Mobilfunknetzes gegenüber der heutigen Situation mit drei Anbietern sowie nach der
Förderung der Datenübertragung über das Glasfasernetz. Ähnliche Fragen hatte die
Postulantin bereits in einer Interpellation (Ip. 19.3169) gestellt, war aber mit den

POSTULAT
DATUM: 05.12.2019
NIKLAUS BIERI
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Antworten des Bundesrates nicht zufrieden. Weil auch in der Gesellschaft nach wie vor
kontrovers über die Einführung von 5G diskutiert werde, seien diese Fragen sehr
wichtig. 
Der Bundesrat nahm im November 2019 Stellung zum Postulat und verwies dabei auf
den Bericht über «zukunftstaugliche Mobilfunknetze» von 2015 und auf die
abgeschlossene Revision des Fernmeldegesetzes, in welcher ein Antrag zur
Priorisierung der kabelbasierten Versorgung abgelehnt worden war. Weiter wurde auf
die laufenden Arbeiten der von der damaligen Bundesrätin Leuthard eingesetzten
Arbeitsgruppe «Mobilfunk und Strahlung» hingewiesen. Ein weiterer Bericht sei nicht
nötig, weshalb der Bundesrat die Ablehnung des Postulats beantragte.
Im Dezember 2019 behandelte der Ständerat das Geschäft und die Postulantin
bedankte sich bei der anwesenden Bundesrätin Sommaruga zuerst für den Bericht der
Arbeitsgruppe Mobilfunk und Strahlung, der die Fakten zum Mobilfunk umfassend
aufzeige. Darüber hinaus fehle aber die Diskussion über mögliche Konzepte für die
Zukunft des Mobilfunknetzes. Die von ihrem Postulat aufgeworfenen Fragen würden
sich im Anschluss an den vorhandenen Bericht klären lassen, gingen aber deutlich über
diesen hinaus. Diese Sicht vertrat eine Mehrheit im Saal: Der Ständerat nahm das
Postulat mit 25 zu 16 Stimmen (keine Enthaltungen) an. 6

1) AB NR, 2011, S. 1523 und 1430; AB SR, 2013, S. 239. ff.; AB NR, 2013, S. 221 ff., 1429; AB SR, 2013, S. 544 f.; AB SR, 2013, S.
239 ff.
2) AB NR, 2013, S. 27 und 1429; AB SR, 2013, S.544 f.
3) AB NR, 2015, S. 315 f.
4) AB NR, 2016, S. 1129 ff.; AB SR, 2016, S. 1076 ff.; SO, 12.6.16; AZ, 16.6.16; NZZ, 9.12.16
5) AB NR, 2019, S. 835 f.
6) AB SR, 2019, S. 1083 f.
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